
      Anlage 02 zu BV/0202/2026 

Synopse zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Selbstverwaltungsangelegenheiten  

 

Bisherige Regelung NEUREGELUNG 

§ 1 
Gebührenanspruch und Höhe der Gebühren 

 
2. 
Für die Genehmigung zur Herstellung eines Hausanschlusses an das 
städt. Kanalnetz einschließlich Erteilung der Abnahmebescheinigung 
hierüber 
 
25,50 € 
 
 
4. 
Für die Übernahme von Bürgschaften gemäß § 104 Abs. 2 GemO wird 
eine einmalige Gebühr von 0,25 % der Bürgschaftssumme, 
mindestens jedoch 25,50 € und eine laufende Gebühr von 0,25 % 
jährlich des jeweils am 01.01. des entsprechenden Jahres 
verbleibenden Darlehensrestbetrages, erstmals im Jahr nach der 
Bürgschaftsübernahme, erhoben. Falls der Antrag auf Übernahme 
einer Bürgschaft zurückgenommen oder - z. B. wegen Nichterfüllung 
der EU-beihilferechtlichen Voraussetzungen oder Fehlens der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde – abgelehnt wird, ist eine Gebühr 
von 25,50 € zu zahlen.  
 
 
5. 
Für die Erteilung eines Zeugnisses über die Nichtausübung oder das 
Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes (§ 28 Abs. 1 Satz 3 
Baugesetzbuch) 
 
25,50 bis 76,50 € 
 
 

§ 1 
Gebührenanspruch und Höhe der Gebühren 

 
2. 
Für die Genehmigung zur Herstellung eines Hausanschlusses an das 
städt. Kanalnetz einschließlich Erteilung der Abnahmebescheinigung 
hierüber 
 
30,50 € 
 
 
4. 
Für die Übernahme von Bürgschaften gemäß § 104 Abs. 2 GemO wird 
eine einmalige Gebühr von 0,25 % der Bürgschaftssumme, 
mindestens jedoch 30,50 € und eine laufende Gebühr von 0,25 % 
jährlich des jeweils am 01.01. des entsprechenden Jahres 
verbleibenden Darlehensrestbetrages, erstmals im Jahr nach der 
Bürgschaftsübernahme, erhoben. Falls der Antrag auf Übernahme 
einer Bürgschaft zurückgenommen oder – z. B. wegen Nichterfüllung 
der EU-beihilferechtlichen Voraussetzungen oder Fehlens der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde – abgelehnt wird, ist eine Gebühr 
von 30,50 € zu zahlen. 
 
 
5. 
Für die Erteilung eines Zeugnisses über die Nichtausübung oder das 
Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes (§ 28 Abs. 1 Satz 3 
Baugesetzbuch) 
 
30,50 bis 92,00 € 
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Bisherige Regelung NEUREGELUNG 

 
6.  
Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungen 
 
25,50 bis 76,50 € 
 
 
7.  
Genehmigungen und Ablehnungen von Anträgen nach den § 144, 145 
Baugesetzbuch 
 
30,00 bis 255,50 € 
 
 
8.  
Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7h, l0f und 11a 
des Einkommensteuergesetzes 
 
332,50 bis 1.329,50 € 
 
 
9. 
Erteilung von Genehmigungen zur Verwendung des Stadtwappens 
 
25,50 bis 511,50 € 
 
 
10. 
Ersatz für abhanden gekommene Hundesteuermarke 
 
10,00 € 
 
 
 
 
 
 

 
6.  
Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungen 
 
30,50 bis 92,00 € 
 
 
7. 
Genehmigungen und Ablehnungen von Anträgen nach den § 144, 145 
Baugesetzbuch 
 
36,00 bis 306,50 € 
 
 
8.  
Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7h, l0f und 11a 
des Einkommensteuergesetzes 
 
399,00 bis 1.595,50 € 
 
 
9. 
Erteilung von Genehmigungen zur Verwendung des Stadtwappens 
 
30,50 bis 614,00 € 
 
 
10. 
Ersatz für abhanden gekommene Hundesteuermarke 
 
12,00 € 
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(11. neue Regelung) 

 
11. 
Sonstige Erlaubnisse, Genehmigungen, Konzessionen, 
Ausnahmebewilligungen und andere nach § 2 LGebG 
gebührenpflichtige Amtshandlungen, soweit nicht eine andere 
Gebühr vorgeschrieben ist, je Amtshandlung 
 
1,80 bis 300,00 € 

 

Anlage zu § 1 Nr. 3 (Gebührenverzeichnis) 

 

4. 
Für digitale Auszüge aus den stadteigenen Geodaten, einschließlich 
Bebauungsplänen und Flächennutzungsplan, werden nachfolgende 
Gebühren erhoben: 
  
4.1  Vektordaten objektstrukturiert,   
im Siedlungsbereich, je km²        820,-- bis 1230,-- €  
im Außenbereich, je km²             100,-- bis   150,-- €  
Mindestentgelt                                                 50,-- €  
 
4.2  Vektordaten, vereinfachte Datenstruktur, z.B. dxf,  
im Siedlungsbereich, je km²              410,-- bis 615,-- €  
im Außenbereich, je km²                     50,-- bis   75,-- €  
Mindestentgelt                                                     50,-- €  
 
4.3  Rasterdaten,    
im Siedlungsbereich, je km²              205,-- bis 310,-- €  
im Außenbereich, je km²                     25,-- bis   40,-- €  
Mindestentgelt                                                    50,-- € 
 
 
 
 

 

Anlage zu § 1 Nr. 3 (Gebührenverzeichnis) 

 

4.   
Für digitale Auszüge aus den stadteigenen Geodaten, einschließlich 
Bebauungsplänen und Flächennutzungsplan, werden nachfolgende 
Gebühren erhoben: 
 
4.1 Vektordaten objektstrukturiert,   
im Siedlungsbereich, je km²        984,-- bis 1.476,-- € 
im Außenbereich, je km²         120,-- bis   180,-- € 
Mindestentgelt                     60,-- € 
 
4.2 Vektordaten, vereinfachte Datenstruktur, z.B. dxf, 
 im Siedlungsbereich, je km²  492,-- bis 738,-- € 
 im Außenbereich, je km²    60,-- bis   90,-- € 
 Mindestentgelt           60,-- € 
 
4.3 Rasterdaten,    
im Siedlungsbereich, je km²             246,-- bis 327,-- € 
im Außenbereich, je km²   30,-- bis   48,-- € 
Mindestentgelt                      60,-- € 
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Bisherige Regelung NEUREGELUNG 

5. 
Für Auszüge aus dem Amtlichen Stadtplan, die für eine digitale 
Weiterverarbeitung bestimmt sind, werden Schutzgebühren von 50,-- € 
bis 500,-- € zzgl. des für deren Erstellung nach Zeitaufwand 
bemessenen Personalaufwands erhoben, wobei das Mindestentgelt 
50,-- € beträgt. 
 
 
6. 
Die Gebühr für Auszüge aus dem Stadteigenen Höhennetz beträgt je 
beantragtem Punkt: 
bis 10 Punkte   20,00 € 
ab 11 bis 100 Punkte  10,00 € 
über 100 Punkte    5,00 € 

5. 
Für Auszüge aus dem Amtlichen Stadtplan, die für eine digitale 
Weiterverarbeitung bestimmt sind, werden Schutzgebühren von 60,-- € 
bis 600,-- € zzgl. des für deren Erstellung nach Zeitaufwand 
bemessenen Personalaufwands erhoben, wobei das Mindestentgelt 
60,-- € beträgt. 
 
 
6. 
Die Gebühr für Auszüge aus dem Stadteigenen Höhennetz beträgt je 
beantragtem Punkt: 
bis 10 Punkte   24,00 € 
ab 11 bis 100 Punkte  12,00 € 
über 100 Punkte    6,00 € 

 


